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Checkliste für Gefahrguttransport (Straße) 
 

Datum:  _______________________ 

 

Kennzeichen: _______________________ 

 

Begleitpapiere: 

o Beförderungspapier mit folgenden Angaben: 

 Name und Anschrift des Absenders und Empfängers 

 Ladungsmenge pro UN-Nummer (Stückzahl und Größe bei Versandstücken, bzw. Gewicht 

oder Volumen bei Schüttgut od. Tanktransport); 

 Angaben nach 5.4.1.1.1 ADR in folgender Reihenfolge: 

 (UN-Nummer, Benennung nach 3.1.2 ADR, Gefahrzettelnummer/-n, 

Verpackungsgruppe, Gefahrzettelnummer/-n [ab der zweiten Gefahrzettelnummer in 

Klammern], Tunnelcode plus ev. Ausnahmen; 

- Achtung: bei Abfällen ist sofern nicht in der Benennung bereits Abfall genannt ist 

das Wort „Abfall“  der offiziellen Benennung voranzustellen. 

- Werden umweltgefährdende Stoffe befördert, so ist auf dem Beförderungspapier 

das Wort „umweltgefährdend“ mit anzugeben. (Bsp.: UN 3175 Abfall Feste Stoffe 

die entzündbare flüssige Stoffe enthalten, n.a.g., 4.1, II, (E), Sondervorschrift 

VV3, umweltgefährdend) 

- Achtung: wurde der Container nach der Tour geleert und fährt dieser zum 

Absender zurück, ist die Angabe vor der Rückfahrt im Beförderungspapier mit 

„leere ungereinigte Rücksendung“ zu ergänzen und die Mengenangabe im 

Beförderungspapier zu entfernen. Wird der Absender nicht angefahren ist im 

Beförderungspapier: „leerer Container, letztes Ladegut:“ den ursprünglichen 

Angaben im Beförderungspapier ergänzend voranzustellen! 

o aktuelle schriftliche Weisung (leicht zugänglich aufbewahrt) 

o Text der verwendeten Ausnahme/-n 

o Lichtbildausweis (jedes Begleitpersonal) 

Wenn gefordert: 

o Zulassungsbescheinigung für jede Beförderungseinheit 

o ADR- Schulungsbescheinigung 

 

Fahrzeugausstattung: 

o tragbare und verplombte Feuerlöscher (Prüffrist zwei Jahre): 

 Beförderung nach 1.1.3.6 mind. 2kg 

 bis 3,5t zul. Gesamtgewicht: mind. zwei Feuerlöscher mit insges. mind. 4kg pro 

Beförderungseinheit (2kg für Motorbrand, + 2kg für Beförderungseinheit) 

 bis 7,5t zul. Gesamtgewicht: mind. zwei Feuerlöscher mit insges. mind. 8kg pro 

Beförderungseinheit (2kg für Motorbrand, + 6kg für Beförderungseinheit) 
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 über 7,5t zul. Gesamtgewicht: mind. zwei Feuerlöscher mit insges. mind. 12kg pro 

Beförderungseinheit (2kg für Motorbrand, + 6kg für Beförderungseinheit 

o mind. ein geeigneter Unterlegkeil je Fahrzeug 

o zwei selbststehende Warnzeichen 

o Augenspülflüssigkeit (nicht für Klassen 1, 1.4, 1.5, 1.6, 2.1, 2.2 und 2.3) 

o Warnweste (für jede Fahrzeugbesatzung) 

o tragbares Beleuchtungsgerät (für jede Fahrzeugbesatzung, ohne metallene Oberfläche durch 

die Funken erzeugt werden können) 

o ein Paar Handschuhe (für jede Fahrzeugbesatzung) 

o einen Augenschutz (für jede Fahrzeugbesatzung) 

klassenspezifische Zusatzausstattung: 

o bei Gefahrzettel 2.3 und 6.1 Notfluchtmaske für jede Fahrzeugbesatzung 

o eine Schaufel (bei feste u. flüssige Stoffe der Klassen 3, 4.1, 4.3, 8 und 9) 

o eine Kanalabdeckung (bei feste u. flüssige Stoffe der Klassen 3, 4.1, 4.3, 8 und 9) 

o ein Auffangbehälter (bei feste u. flüssige Stoffe der Klassen 3, 4.1, 4.3, 8 und 9) 

 

zusätzlich gilt bei jedem Gefahrguttransport: 

o keine Überladung 

o korrekte Ladungssicherung 

o Zulassungen (z.B. Container, Fahrzeug) nicht abgelaufen oder beschädigt! 

Deshalb: Vor jeder Abfahrt Fahrzeug und Geräteüberprüfung. 

o Kennzeichnung der Beförderungseinheit nach den jeweils gültigen Vorschriften (i.d.R. 

orangefarbene Tafel (40cm breit u. 30cm hoch) und je nach Beförderungsart auch mit 

Kennzeichnung der Gefahr und UN-Nummer (100mm hoch und 15mm Strichstärke), 

Großzettel (25 x25cm) u. wenn im Beförderungspapier angegeben: Kennzeichnung 

„umweltgefährdend“ 

o Werden zusätzliche Warneinrichtungen, Schutzkleidung oder – Einrichtungen mitgeführt 

müssen diese ebenfalls den Vorschriften entsprechen! 

o Grundausstattung Fahrzeug mitnehmen (z.B. Verbandskasten, Schutzanzug, ev. Besen u. 

Bindemittel) 

 

Überprüfung wurde durchgeführt von: 

 

 

_______________________________________________ 

Name (in Druckbuchstaben) + Unterschrift 

 

Christof Pfeilschifter         25.07.2013 
C. P. Firmensupport 
Arbeitssicherheit, Gefahrgut, Brandschutz 
www.fasi-firmensupport.de 
 


